
PHOTOVOLTAIK LEITFADEN

FRAGEN & ANTWORTEN



2

PHOTOVOLTAIK LEITFADEN



3

Inhaltsverzeichnis

Die Freie und Hansestadt Hamburg als Vorbild 4

Einleitende Informationen 5

1. Allgemeine Fragestellungen  5
1.1. Funktionsweise und Ertrag von Solarstrommodulen 5
1.2. Erfahrungen mit PV-Anlagen 7

2. Genehmigungen zum Bau einer PV-Anlage 10

3.	 	Technische	und	gebäudespezifische		Fragestellungen		 11
3.1. Allgemeine technische Fragen 11
3.2. Statik & Dachbeschaffenheit 13
3.3. Die Installation auf dem Dach  15
3.4. Anlagentechnische Einbindung  17
3.5. Stromspeicher 19
3.6. Blitz- und Brandschutz 20
3.7. PV-Ready für Neubauten und Gebäudesanierungen 22

4. Gründach 23

5. Gestaltungsmöglichkeiten 26

6. Betriebsführung und Wartung 27

7. Wirtschaftliche Fragestellungen 28
7.1. Auslegung und Ertragseinflüsse einer PV-Anlage 28
7.2. Finanzierung & Wirtschaftlichkeit 31

8. Vertragliche und verwaltungstypische Fragestellungen  34
8.1. Inhouse-Vergabe an die HAMBURG ENERGIE Solar GmbH (HES) 34
8.2. Vertragsmodelle 35
8.3.  Benötigte Daten bei Netzanschlüssen mit registrierender Leistungsmessung 36
8.4. Nutzungsüberlassungsvertrag für die Dachflächen 37
8.5. PV-Stromliefervertrag beispielhaft mit HES  38
8.6. Verwaltungsinterne Prozesse bei öffentlichen Unternehmen 41
8.7. Steuerrechtliche Auswirkungen für die Liegenschaften 42
8.8. Anmeldung der PV-Anlage 42

9. Mythen und Irrtümer über Solarenergie 44

Literaturverzeichnis 46

Abbildungsverzeichnis 47

Impressum 48



4

PHOTOVOLTAIK LEITFADEN

Die Freie und Hansestadt Hamburg als Vorbild

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Initiatorin von Entwicklung, als Markt-
akteurin und insbesondere als Vorbild für ihre Bürger:innen im Klimaschutz besonders 
gefordert, die gesetzten Ziele zu erreichen. Ein klimaneutraler Gebäudebestand ist 
noch lange nicht erreicht, deshalb müssen die Anstrengungen bei der Verbesse-
rung der Energieeffizienz, der Energieeinsparung und der Erzeugung und Nutzung 
erneuerbarer Energien forciert weitergeführt werden. Die Behörde für Umwelt, 
Klima, Energie und Agrarwirtschaft setzt sich dafür ein, sowohl beim Einkauf von 
Energie als auch bei der Förderung von Projekten einen möglichst hohen Anteil an 
erneuerbarer Energieversorgung zu realisieren. Dabei wird darauf geachtet, dass 
die Balance zwischen ökonomischen Aufwendungen und ökologischem Nutzen 
eingehalten wird. Ein wichtiges Instrument auf diesem Weg voranzukommen, ist 
die Nutzung von solarer Energie. Mit diesem FAQ-Katalog soll den Nutzer:innen, 
Eigentümer:innen und Verantwortlichen der öffentlichen Gebäude ein Leitfaden für 
die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen an die Hand gegeben werden, der für viele 
Fragen Antworten geben kann. 

Dieser Fragenkatalog entstand mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Berlin.
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Einleitende Informationen

Der Fragenkatalog soll als Entscheidungshilfe dienen und beinhaltet wiederkehrende 
typische Fragen für Sachbearbeiter:innen und Entscheider:innen in den Liegen-
schaftsverwaltungen, die über die Installation von PV-Anlagen auf Gebäuden zu 
befinden haben. Durch den Fragenkatalog wird den Liegenschaftsverwaltungen ein 
entsprechendes effizienzsteigerndes Hilfsmittel in vertraglichen, technischen und 
wirtschaftlichen Fragen gegeben, so dass nicht für jedes Einzelprojekt wiederkehrend 
gleiche Fragen gestellt werden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-
schaft keine Steuerauskunft erteilen darf und die in diesem Fragenkatalog erwähnten 
Punkte unverbindliche Informationen sind.

Der Fragenkatalog hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll interessierten 
Verwalter:innen, Mieter:innen und Eigentümer:innen von öffentlichen Gebäuden 
schon im Vorwege viele Antworten zu Photovoltaik und den Verträgen geben und 
stetig weiterentwickelt werden.

1. Allgemeine Fragestellungen 

1.1. Funktionsweise und Ertrag von Solarstrommodulen

1. Welche Arten der solaren Energieerzeugung gibt es?
Neben der in diesem Leitfaden betrachteten Photovoltaikanlage (PV-Anlage) 
für die Erzeugung von elektrischer Energie gibt es für den Gebäudesektor 
auch die Wärmeerzeugung mittels Solarthermie-Anlagen. 

2. In welcher Beziehung stehen Solarzelle, Solarmodul 
und PV-Anlage?
Die PV-Anlage ist die größte Einheit und stellt den Zusammenschluss von 
mehreren Solarmodulen und den weiteren technischen Komponenten dar. In 
der Regel werden 36 bis 72 Solarzellen zu einem Photovoltaikmodul zusam-
mengeschlossen. Gängige Module haben eine Größe von etwa 1,7 m². 

3. Wie erzeugt eine PV-Anlage aus Sonnenlicht elektri-
sche Energie?
Die Umwandlung des auftreffenden Sonnenlichts in elektrischen Strom findet 
in der Solarzelle mithilfe von Halbleitermaterialien wie Silizium statt. Eine 
Solarzelle besteht aus mehreren Schichten:

 � Die p-Schicht besteht aus Silizium, das durch das Einbringen eines Frem-
datoms wie Bor positiv geladen ist (freies Loch).

 � Die n-Schicht besteht ebenfalls aus Silizium und wird durch ein Fremdatom 
wie Phosphor negativ geladen (freies Elektron).
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Die p- und die n-Schicht werden aufeinandergesetzt, wodurch die an den 
Kontaktbereichen freien Elektronen der n-Schicht in den Kontaktbereich 
der p-Schicht wandern. Wiederum wandern die Löcher der p-Schicht in die 
n-Schicht. Dadurch entsteht die Raumladungszone, diese ist ein elektrisches 
Feld und eine Barriere für den Ladungsaustausch zwischen der p- und der 
n-Schicht. Sobald nun Sonnenstrahlen auf die Solarzelle und speziell auf die 
Raumladungszone treffen, wird ein Elektron ausgelöst und wandert, sobald der 
Stromkreis geschlossen ist, in Richtung negativer Elektrode und es entsteht 
elektrische Energie. Dieses Verhalten ist unter dem photoelektrischen Effekt 
bekannt [1].

  

4. Welche Faktoren beeinflussen den Ertrag  
der PV-Anlage?
Je nach Anlagendesign kann am Standort Hamburg ein jährlicher Stromertrag 
zwischen 800 und 950 kWh /kWp mit Photovoltaikanlagen erzeugt werden. 

Entscheidend für die Ausbeute sind die einzelnen Wirkungsgrade der techni-
schen Bauteile (Wechselrichter und Photovoltaik-Modul) und die Gegebenhei-
ten am Aufstellungsort selbst (Verschattung, Ausrichtung, Dachneigung und 
Globalstrahlung). Mit Hilfe des Hamburger Solaratlas [2] kann geprüft werden 
wie gut ein Gebäudedach für die Installation einer PV-Anlage geeignet ist. 

Die höchsten Erträge werden erreicht, wenn die solare Ein-
strahlung im Winkel von 90 Grad auf die PV-Module trifft. Da 
jedoch der Sonnenstand über den Tag und das Jahr variiert, 
ist für feste Module eine optimale Einstrahlung nicht mög-
lich. Wichtig ist hier, den Anstellwinkel einzustellen, der den 
besten Jahresertrag liefert. Für die Hamburger Sonne ist ein 
Winkel von 40 Grad ideal. Die Ausrichtung sollte in 10 Grad 
südost erfolgen [3]. 

Jedoch ist bei Abweichungen des Anstellwinkels von ± 20 Grad 
nur mit geringen Ertragsverlusten von maximal 5 % zu rechnen. 
Gerade bei einer Ost-West-Ausrichtung der PV-Module sind 

p-Schicht
Mit fehlenden 

Elektronen

Raumladungszone

n-Schicht mit 
zusätzlichen 

Valenzeektronen

Süden

Osten

10° Südost

PV-Modul

Anstellwinkel 40°

Abbildung 3: Ideale Ausrichtung  
der PV-Module für Hamburg

Abbildung 1: Verschattete Solarzelle Abbildung 2: Angestrahlte Solarzelle

https://www.hamburgenergie.de/ueber-uns/energieerzeugung/solaratlas/
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flachere Winkel zu bevorzugen. Zur Planung der optimalen Ausrichtung und 
des Anstellwinkels kann das von der Europäischen Union kostenfreie PVGIS 
Online Tool [4] eine Hilfe geben. Des Weiteren gibt das Tool, unter Nutzung 
von Berechnungsmodellen, eine rechnerische Abschätzung des zu erwartenden 
Ertrags einer PV-Anlage.

Ein wichtiger Faktor für die Effizienz einer Anlage ist die Performance Ratio. Sie 
wird aus dem Ist-Ertrag und dem Soll-Ertrag gebildet. Heutzutage kann eine 
PV-Anlage über das Jahr eine Performance Ratio von bis zu 90 % erreichen. 
Je höher dieser Wert ist, desto effizienter arbeitet die Anlage.

5. Wie viel CO2 pro kWh PV-Strom wird im Vergleich zu 
Strom aus fossilen Energieträgern ausgestoßen?
Im Betrieb wird durch eine PV-Anlage, anders als bei fossilen Energieträgern, 
kein CO2 freigesetzt. Darüber hinaus ist eine gesamtheitliche Betrachtung 
über den gesamten Lebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung 
heranzuziehen. Daraus ergibt sich ein CO2-Equivalent von 50 Gramm pro 
erzeugter kWh Solarstrom. Zum Vergleich: Die Stromproduktion mit Erdgas 
stößt 10-mal so viel und durch Braunkohle erzeugter Strom sogar das 20-fa-
che an CO2 pro kWh aus [5].

1.2. Erfahrungen mit PV-Anlagen

6. Wie lange wird bereits mit PV-Anlagen Strom 
 produziert?
Seit Ende der 50er-Jahre finden Solarzellen bereits Anwendung in der Welt-
raumtechnik, insbesondere für Satelliten. Ausgelöst durch die Ölkrise in den 
70er-Jahren nahm das Interesse für regenerative Energieformen zu, sodass 
in den 80er-Jahren nach intensiver Forschung die ersten kommerziellen PV-
Anlagen in Betrieb genommen werden konnten. 

7. Mit welcher Lebensdauer ist bei einer PV-Anlage zu 
rechnen?
Die Lebensdauer hängt wesentlich von der Art der Solarzellen ab. PV-Module 
mit amorphen Solarzellen haben eine Lebensdauer von ca. 25 Jahren. Dem 
gegenüber stehen die PV-Module mit mono- und polykristallinen Solarzellen 
mit bis zu 30 Jahren. Die Montagesysteme und Verkabelungen müssen nor-
malerweise nicht innerhalb der Laufzeit getauscht werden. Einige technische 
Komponenten haben jedoch eine kürzere Lebenszeit, wodurch ein Tausch 
dieser Komponenten notwendig wird. Zum Beispiel haben Wechselrichter 
eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Diese Angaben 
sind nur Durchschnittswerte, die tatsächliche Lebensdauer einer Anlage kann 
wesentlich länger sein.

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_de
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_de
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8. Mit welcher Leistungsabnahme (Degradation) muss 
man bei einer PV-Anlage rechnen?
In einer Solarzelle kommt es zur Leistungsabnahme (Degradation) mit stei-
gender Nutzungszeit. In der Regel rechnet man über 20 Jahre mit einer Leis-
tungsabnahme von 10 bis 20 %. Das heißt, nach 20 Jahren kann die Anlage 
noch mindestens 80 % des Ertrags generieren. Die PV-Anlage kann aber noch 
weit länger als 20 Jahre leistungsfähig bleiben. [5] [6]. 

9. Wie lange hält ein Wechselrichter?
Während der Nutzungsdauer der PV-Anlage muss mit hoher Wahrscheinlich-
keit der Wechselrichter einmal ausgewechselt werden. Ihre durchschnittliche 
Lebensdauer liegt mit 15 Jahren unter der Nutzungsdauer der PV-Anlage. 
Dieser Aspekt ist in der Wirtschaftlichkeitsberechnung einzubeziehen.

10. Kann eine PV-Anlage recycelt werden?
Bis zu 95 % der Anlage lassen sich nach aktuellem Stand recyceln. Das Recyceln 
von Photovoltaikanlagen fällt in Europa zudem unter die gesetzliche Pflicht. 

Die gängigen PV-Anlagen sind aus Aluminium, Glas und Silizium gefertigt. 
Anstelle von Silizium kommen in Dünnschichtmodulen oft auch Cadmiumtel-
lurid, Galliumarsenid oder Kupferindiumselenid zum Einsatz.

11. Sind PV-Anlagen wartungsarm?
Der Wartungsaufwand für eine PV-Anlage ist in der Regel gering. Die Schräg-
stellung der Module sorgt für eine Selbstreinigung bei Regen und Schnee. 
Eine Reinigung ist nur bei starken Verschmutzungen sinnvoll, da sonst eine 
Leistungsminderung zu befürchten ist. Je nach Größe der Anlage sollten die 
Anlagenteile jährlich oder mindestens alle vier Jahre von den Betreibenden 
inspiziert und geprüft werden. Für weiterführende Informationen Siehe Kapitel 
Betriebsführung und Wartung.
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2. Genehmigungen zum Bau einer PV-Anlage

12. Wird eine Baugenehmigung für eine PV-Anlage 
 benötigt?
Nach § 60 der Hamburgischen Bauordnung sind PV-Anlagen grundsätzlich 
genehmigungsfrei, sofern unter anderem nicht nachfolgende Ausnahmen 
dem entgegenstehen:

 �  Denkmalschutz
 �  Städtebauliche Erhaltungsverordnung nach § 172 BauGB
 �  Eigenständige Gestaltungsverordnungen nach § 81 HBauO
 �  Städtebauliche Erhaltungsbereiche nach § 172 BauGB
 �  Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe größer 22 Meter)
 �  Freiflächenanlagen ab einer Gesamtlänge von 9 m und einer Höhe von 3 m

13. Darf man auf oder in der Nähe von denkmal-
geschützten Gebäuden eine PV-Anlage installieren?
Es besteht eine Erlaubnispflicht für PV-Anlagen auf Baudenkmälern, im En-
semble und in dessen Nahbereich. Falls wesentliche Gründe vonseiten des 
Denkmalschutzes dagegen sprechen, kann die Erlaubnis versagt werden. 
Die Bewertung erfolgt durch Einzelfallentscheidungen. Der Erlaubnisantrag 
ist beim Denkmalschutzamt der Behörde für Kultur und Medien zu stellen 
(denkmalschutzamt@bkm.hamburg.de).

14. Was kann der Erlaubnis einer PV-Anlage auf einem 
denkmalgeschützten Gebäude im Wege stehen?
Eine positive Bewertung einer Anlage im Rahmen des Denkmalschutzes 
hängt stark vom Aussehen des Gebäudes selbst ab. Die Anlage sollte dieses 
weitestgehend nicht beeinträchtigen. Vorteilhaft sind Anlagen, die sich in das 
Gesamtbild einfügen und nicht auffallen. Das sind zum Beispiel PV-Module, 
die in Aussehen und Oberfläche an das Dach angepasst werden.

mailto:denkmalschutzamt%40bkm.hamburg.de?subject=
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3.	 	Technische	und	gebäudespezifische	
 Fragestellungen 

3.1. Allgemeine technische Fragen

15. Welche Komponenten machen eine PV-Anlage aus?
Im Mittelpunkt einer PV-Anlage steht das Solarmodul. Daneben werden Wech-
selrichter, Verkabelung, Montagegestelle, Energiezähler und Anschlusskästen 
benötigt. Stromspeicher oder Einspeisemanagementsysteme können optional 
ergänzt werden. 

Hinweis: Ein Einspeisemanagementsystem ist verpflichtend für eine Anlage 
über 100 kWp Leistung.

16. Wie kommt der Strom von den Solarmodulen zu 
den elektrischen Verbrauchern?
Die Solarmodule sind miteinander verbunden. Dadurch wird der solar er-
zeugte Gleichstrom gebündelt und per Kabel an den Wechselrichter geleitet. 
Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um und speist 
diesen in das Hausnetz ein. Sollte die PV-Anlage mehr Strom produzieren 
als im Gebäude verbraucht werden kann, wird über einen Netzanschluss der 
überschüssige Strom in das allgemeine Stromnetz eingespeist und über den 
Stromzähler die jeweiligen Energiemengen erfasst.

17. Was bedeuten DC und AC?
DC und AC sind Abkürzungen, die die Stromart beschreiben. 

 �  DC steht für „Direct Current“ = Gleichstrom und wird in der PV-Anlage 
erzeugt.

 � AC steht für „Alternating Current“ = Wechselstrom. Der Wechselrichter 
wandelt den Gleichstrom der PV-Anlage in Wechselstrom um, der dann 
ins Hausnetz eingespeist wird.

18. Was steckt hinter kWp und MPP?
kWp ist die Abkürzung für „Kilowatt-Peak“ und steht für die Spitzenleistung 
unter Normbedingungen von 25° C und einer Einstrahlung von 1000 W /
m². Durch diese standardisierte Einheit können unterschiedliche PV-Module 
miteinander verglichen werden. 

Der „Maximum Power Point“ kurz „MPP“ steht für die maximale Leistung, 
die aus dem Optimum aus Stromstärke und Spannung, die aus einem PV-
Modul oder PV-String (mehrere PV-Module sind in Reihe geschaltet) stammt, 
erzeugt werden kann. Die aktuellen Wechselrichter besitzen je nach Bauart 
mindestens einen MPP-Tracker. Dieser sorgt für die optimale Erzeugung von 
Wechselstrom aus dem zur Verfügung stehenden Gleichstrom.
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19. Welche verschiedenen Modultypen gibt es?
Es gibt verschiedene Modultypen, die sich durch den Zelltyp unterscheiden. 
Am häufigsten werden kristalline Photovoltaik-Module verwendet. 

Diese differenzieren sich abermals in monokristalline und polykristalline Mo-
dule. Die Solarzellen der monokristallinen Module werden aus gewachsenen 
Kristallen mit einem einheitlichen Kristallgitter aufgebaut. 

Dem gegenüber stehen die polykristallinen Module, die aus vielen kleinen 
Kristallen hergestellt werden. 

Hinsichtlich des Preises sind monokristalline Module teurer, aber zeigen auch 
einen höheren Wirkungsgrad. Dies ist besonders interessant, wenn der zur 
Verfügung stehende Platz einer PV-Anlage begrenzt ist. Die verschiedenen 
Typen sind bereits von außen zu erkennen. Monokristalline Solarzellen zeich-
nen sich durch ein fast schwarzes homogenes Erscheinungsbild aus, wobei 
polykristalline Solarzellen bläulich aussehen.

Ein dritter Typ ist das Dünnschicht-Modul, das nicht aus einzelnen Zellen be-
steht, sondern aus Halbleitern, die auf ein Trägermaterial aufgedampft werden.

20. Wie hoch sind die Wirkungsgrade der PV-Module?

Modultyp Wirkungsgrad
Monokristalline Module 18 – 22 %
Polykristalline Module 15 – 20 %
Dünnschichtmodule  6 – 10 %

Abbildung 4 Wirkungsgrade der verschiedenen Modultypen

21. Warum benötigt man einen Wechselrichter?
Um den erzeugten Strom im Hausnetz verwenden zu können, muss der von 
den PV-Modulen bereitgestellte Gleichstrom (DC) erst durch einen Wechsel-
richter in Wechselstrom (AC) umgewandelt werden. 

Ebenfalls sorgt der Wechselrichter dafür, dass die PV-Anlage im optimalen 
Betriebspunkt arbeitet. Die Wechselrichter sind hierzu mit einem MPP-Tracker 
(Maximal-Leistungspunkt-Suche) ausgestattet. 
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22. Welche Wechselrichtertypen gibt es und was sind 
ihre typischen Einsatzgebiete?

 �  Modulwechselrichter
Jedes PV-Modul besitzt seinen eigenen Modulwechselrichter. Dies ist vor allem 
bei sehr kleinen Anlagen mit wenigen Modulen sinnvoll. Besonders bei soge-
nannten Balkonanlagen bzw. Stecker-Anlagen findet dieser Typ Anwendung. 

 �  Stringwechselrichter
Werden die PV-Module in Reihe geschaltet, dann reicht normalerweise ein 
Stringwechselrichter aus. Sollten jedoch PV-Module unterschiedlich ausgerich-
tet sein oder unterschiedliche Leistung liefern, sind mehrere Modul-Stränge 
mit jeweils einem Stringwechselrichter sinnvoll. 

 �  Multistringwechselrichter
Ein Multistringwechselrichter kann für mehrere Modul-Stränge eingesetzt 
werden. Dieser besitzt für jeden einzelnen String einen MPP-Tracker.

23. Welche Wirkungsgrade haben Wechselrichter?
Der Wirkungsgrad gibt die Effizienz einer technischen Komponente an. Das 
bedeutet im Falle der Wechselrichter, wie viel von dem an der Eingangsseite 
produzierten Gleichstrom nach Umwandlung noch auf der Ausgangsseite als 
Wechselstrom zur Verfügung steht. Durchschnittlich erreichen Wechselrichter 
Wirkungsgrade von 98 %. Je höher der Wert ist, umso effizienter arbeiten 
Wechselrichter.

3.2. Statik & Dachbeschaffenheit

24. Welche statischen Kriterien sind bei der Auswahl 
der Dächer zu berücksichtigen?
Die Gewichtslasten von zurzeit eingesetzten PV-Systemen sind mit 25 bis 
35 kg pro Quadratmeter sehr gering. Ebenfalls sorgt die geringe Neigung der 
Module für relativ kleine Windbelastungen. Dadurch sind fast alle Dächer für 
PV-Anlagen geeignet. Für das Dach und die Lastweiterleitung im Gebäude 
muss durch eine Prüfung der Statik vor Baubeginn nachgewiesen werden, dass 
die zusätzlichen Lasten aus der PV-Anlage sicher abgetragen werden können. 
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25. Mit welchen Lasten ist pro Quadratmeter 
 Dachfläche zu rechnen?
Es gibt je nach Montagesystem und Dachtyp unterschiedliche Maximallasten. 
Die nachfolgenden Angaben zu den Lasten geben nur einen groben Anhalts-
punkt. Die endgültigen Lasten sind immer projektspezifisch zu ermitteln.

 �  Auf Flachdächern im Bestand mit Bitumen-, Folien-, Kieseleindeckung 
oder extensiver Begrünung werden auflastballastierte Montagesysteme 
ohne Durchdringung verwendet. Das Gesamtgewicht beträgt etwa 30 bis 
35 kg pro Quadratmeter.

 �  Flachdächer im Neubau mit extensiver Begrünung ohne Dachdurchdringung 
werden mit auflastballastierten Montagesystemen versehen. Gesamtgewicht 
inkl. Begrünung etwa 150 kg pro Quadratmeter.

 �  Dachparallele Montagesysteme wie etwa ein verklebtes, verschraubtes, 
vernietetes Schienensystem oder ein Klemmsystem. Das Gesamtgewicht 
liegt bei ungefähr 15 bis 25 kg pro Quadratmeter.

Standardmäßig werden PV-Module ohne Durchdringung auf Flachdächern 
installiert. Dies bietet den Vorteil, dass die Dachhaut nicht verletzt wird und 
es dadurch zu keinen Undichtigkeiten kommt. 

26. Was ist bei der Aufstellung von  
Flachdach-PV-Anlagen zu beachten?
Die Montage auf einem Flachdach ist problemlos möglich. Zur Ertragser-
höhung werden die Module zusätzlich schräg aufgestellt. Die Orientierung 
der Module kann in Südausrichtung oder in Ost-West-Ausrichtung erfolgen. 
Bei Süd-Ausrichtung ist auf einen ausreichenden Abstand der Modulreihen 
zu achten, sodass diese sich nicht gegenseitig verschatten. Bei Ost-West-
Ausrichtung werden diese abwechselnd nach Osten und Westen orientiert, 
wodurch eine gegenseitige Verschattung nicht auftreten kann.

27. Werden vorhandene Anschlagpunkte (Sekuranten) 
bei der Aufstellung der PV-Module versetzt?
Anschlagpunkte für Absturzsicherungen werden als Sekuranten bezeichnet. 
Diese sind für Flachdächer ab einer Höhe von 2 Metern vorzusehen und werden 
bei der Montage der Module nicht versetzt.
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3.3. Die Installation auf dem Dach 

28. Welchen grundlegenden Anforderungen muss das 
Dach genügen?
Die wichtigsten Voraussetzungen für ein geeignetes Dach sind ein guter 
Zustand, ausreichende statische Reserven und eine geeignete Ausrichtung 
zur Sonne.

29. Welche Dacharten sind geeignet?
Auf Flachdächern ist aufgrund ihrer Zugänglichkeit die einfachste Installation 
einer PV-Anlage möglich. 

Sattel- und Walmdächer sind natürlich auch für eine Installation geeignet. Hier 
sind aber in der Kalkulation die Kosten für ein Gerüst, das zur Installation der 
PV-Anlage aufgestellt werden muss, zu berücksichtigen. Am wirtschaftlichsten 
kann eine Schrägdachanlage installiert werden, wenn zum Beispiel bereits ein 
Gerüst aufgrund einer Dacherneuerung oder von Fassadenarbeiten vorhanden 
ist. Auch hinsichtlich der Wartung sind Schrägdachanlagen kostenintensiver 
als Flachdachanlagen.

30. Wie wird das PV-Kabel durch das Dach gelegt?
Abhängig von der Dachgegebenheit sind unterschiedliche Systeme zur Ver-
legung des PV-Kabels durch das Dach möglich. 

Flachdächer 
 �  Installation eines Schwanenhalses 
 �  Verlegung durch einen bereits existierenden Schacht 
 �  an der Gebäudefassade durch ein installiertes Leerrohr. 

Sattel- / Walmdächer
 � spezielle Dachziegel, die eine Kabeldurchführung erlauben.

31. Kann man das Dach komplett mit PV-Modulen 
 bestücken und ist das sinnvoll?
Aus technischer Sicht ist eine Vollbelegung des Dachs mit PV-Modulen meis-
tens möglich. Im Sinne des Klimaschutzes sollte die zur Verfügung stehende 
Dachfläche vollständig mit PV-Modulen belegt werden. 

32. Welche Abstände sind bei der Belegung mit  
PV-Modulen auf Dächern einzuhalten?
Die vorgeschriebenen Abstände zu Brandwänden (siehe Frage 57) und Dach-
kanten sind einzuhalten. Ebenfalls sind Wartungswege zwischen den Modul-
reihen zu berücksichtigen. Von den Herstellfirmen werden zudem bestimmte 
Mindestabstände der einzelnen Module vorgegeben. Auch wegen der Kühlung 
durch natürliche Konvektion sollte ein ausreichender Abstand der Module zum 
Dach eingehalten werden. Um gegenseitige Verschattung der PV-Module bei 
Südausrichtung zu verhindern, ist ebenfalls ein entsprechender Abstand zu 
realisieren.
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3.4. Anlagentechnische Einbindung 

33. Die Elektroanlage im Gebäude entspricht nicht 
mehr den aktuellen Vorschriften, kann trotzdem eine 
 PV-Anlage installiert werden?
Für Elektroanlagen sind regelmäßige DGUV V3-Prüfungen durchzuführen. 
Diese Prüfungen sind gesetzlich verpflichtend. Sollten sich bei der Prüfung 
wesentliche Mängel ergeben, ist die Elektroanlage umgehend instand zu 
setzen oder außer Betrieb zu nehmen. Sofern die Prüfung keine wesentlichen 
Mängel aufweist, kann eine PV-Anlage installiert werden. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die PV-Anlage leistungstechnisch auf die zur Verfügung stehende 
Elektroanlage angepasst wird. 

34. Was ist bei der gleichzeitigen Nutzung von 
 PV-Anlage und Notstromaggregat zu berücksichtigen?
Grundsätzlich steht einem zeitgleichen Betrieb von einem Notstromaggregat 
und einer PV-Anlage nichts im Weg. Zwei wichtige Punkte sind jedoch zu 
beachten:

 � Das Notstromaggregat ist mit einem eigenen Zähler mit registrierender 
Leistungsmessung (RLM-Zähler) auszustatten, um das Aggregat und die 
PV-Anlage im Hinblick auf ihre Einspeisung auseinanderzuhalten. Dieser 
Punkt ist relevant für die EEG-Vergütung. 

 � Ein weiterer Punkt ist eine Anforderung der Netzbetreiber:innen, dass ein 
Schalter eingebaut wird, der die PV-Anlage komplett absperrt, um Wech-
selwirkungen zwischen Aggregat und PV-Anlage zu verhindern.

35. Wird ein neuer Zähler gebraucht? Wenn ja, wer 
trägt die anfallenden Kosten? 
Das beauftragte messstellenbetreibende Unternehmen (z. B. Stromnetz Ham-
burg) hat die Aufgabe, dass die notwendigen Zählereinrichtungen zur Ab-
rechnung des erzeugten Stroms installiert werden. Es trägt auch die Kosten 
einer möglichen Umrüstung.

36. Wie können die Solarmodule miteinander  verbunden 
werden?
Die Verschaltung der Module erfolgt meist durch eine Kombination von Rei-
henschaltung und Parallelschaltung. In einer Reihenschaltung werden große 
Spannungen (U) erzeugt und in einer Parallelschaltung hohe Stromstärken (I). 

Wie die einzelnen Module endgültig verschaltet werden, hängt zudem noch 
von einigen Faktoren ab: Welcher Wechselrichter wurde verbaut, wie sind die 
Module auf dem Dach angeordnet und wie ist die Verschattungssituation der 
Module. 
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37. Wie viel Platz muss für den Wechselrichter 
 vorgesehen werden und wo wird dieser montiert?
Die Wechselrichter sollten, wenn möglich in einem Technikraum montiert 
werden. Je nach Anlagengröße wird unterschiedlich viel Montagefläche be-
nötigt. Folgende Richtwerte für die benötigte Wandfläche können je nach 
Anlagenleistung angesetzt werden:

 �  Bis 40 kWp --> 2 m²
 �  Bis 65 kWp --> 2,5 m²
 � Bis 99 kWp --> 4 m²

Es ist eine trockene, staubfreie, belüftete Umgebung (Raumtemperatur von 
ca. 25°C) ohne Brand und/oder explosive Materialien sicherzustellen.

Der Montageraum muss für das Technikpersonal ohne Probleme zugänglich 
sein, ausreichend Mobilfunkempfang für das Online-Monitoring haben und 
Platz für eine Potentialausgleichsschiene für den Überspannungsschutz bieten.

38. Wie groß muss die Montagefläche für die 
 PV-Niederspannungshauptverteilung im Untergeschoss 
(neben der NSHV) sein?
Es wird eine Wandfläche von 1,5 m² für eine Anlagenleistung bis 100 kWp 
benötigt. Sollte die Anlage 100 kWp übersteigen, ist der Platzbedarf der PV-
Niederspannungshauptverteilung größer und projektspezifisch abzustimmen.

39. Welche Anforderungen werden an die Kabel und 
deren Verlegung gestellt?
Für die Verkabelung werden spezielle UV- und witterungsbeständige Solar-
kabel verwendet. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die Kabel zusätzlich mit 
Schutzschläuchen oder Kabeltrassen zu schützen. Die Kabel sollten nicht 
auf Spannung und nicht zu lose verlegt werden. Es sind kurze Kabelwege 
zu bevorzugen, um Kosten und Verluste durch die Kabellänge zu vermeiden.

40. Was muss die Unterkonstruktion bzw. Träger-
konstruktion leisten und wie wird diese ausgeführt?
Die Unterkonstruktion muss nach den einschlägigen Normen ausgelegt werden, 
damit diese auch den äußeren Kräften wie Wind- und Schneelast standhält. 
Die Trägerkonstruktion wird mit dem Dach meistens nicht fest verbunden, 
sondern liegt lediglich auf dem Dach auf.

Bautenschutzmatten werden zusätzlich zum Schutz der Dachhaut eingesetzt. 

Damit die Anlage den Widrigkeiten standhalten kann, wird diese zusätzlich mit 
Ballastierungen (z. B. Betonsteine) beschwert. Um die Menge der notwendigen 
Ballastierung zu ermitteln, wird ein Standsicherheitsnachweis der Unterkons-
truktion durchgeführt. An den Rändern und Eckbereichen ist normalerweise 
eine höhere Ballastierung als in der Mitte erforderlich.
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41. Was kann man unter „Temperaturwanderung der 
Module“ verstehen?
Zu einer Wanderung der Module kann es kommen, wenn sich aufgrund von 
Temperaturschwankungen das Montagegestell immer wieder ausdehnt und 
wieder zusammenzieht. Ist das Dach zudem noch minimal geneigt, fangen 
die Module aufgrund der Hangabtriebskraft an zu wandern. Aufgrund der 
Bewegung kann es zu Schäden an Bauteilen der PV-Anlage, dem Dach und 
möglichen Aufbauten kommen. Um eine Wanderung zu verhindern, gibt 
es verschiedene Lösungsansätze, wie zum Beispiel gegenseitig wandernde 
gleich große Anlagenteile miteinander zu verbinden, große Anlagen in kleinere 
Einheiten aufzuteilen oder mit Fixpunkten die Anlage zu sichern. Ebenfalls 
sollten zum Schutz der Dachhaut eine Schutzlage zwischen Dachhaut und 
Montagegestell vorgesehen werden [7].

42. Wie hoch ist eine durchschnittliche Anlage?
Die Höhe der Anlage auf einem Flachdach variiert stark nach ihrer Ausrichtung 
und Dachgegebenheiten. Eine Ost-West-Anlage ist ca. 30 cm hoch, wobei 
eine Süd-Anlage auf ca. 40 cm kommt. Eine Gründach-Anlage erreicht eine 
Höhe von bis zu 100 cm.

43. Sind PV-Anlagen erweiterbar?
Grundsätzlich kann eine bestehende PV-Anlage mit zusätzlichen Modulen 
vergrößert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Elektroanlage entspre-
chend überprüft wird und die Kabel und Wechselrichter noch Spielraum für 
den entstehenden Leistungsanstieg haben. Gegebenenfalls sind zu klein 
dimensionierte Komponenten auszutauschen. 

Ebenfalls kann die PV-Anlage durch Speichersysteme erweitert werden.

44. Ist es angedacht gebäudeübergreifend standardi-
sierte Systeme zu verwenden (z. B. gleiche Module und 
Unterkonstruktionen), um eine Austauschbarkeit und 
ein Vorhalten von Ersatzteilen zu erleichtern? 
Eine Standardisierung ist sinnvoll, wird aber im ersten Schritt nicht erreichbar 
sein. Zurzeit gibt es einen Engpass bei der Verfügbarkeit von Anlagenkompo-
nenten, sodass auch unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen.

3.5. Stromspeicher

45. Wofür werden Speicher eingesetzt?
Ein Stromspeicher kann überschüssigen PV-Strom speichern und in Zeiten, 
in denen die PV-Anlage nicht genug Strom für den Eigenverbrauch produ-
ziert, wieder zur Verfügung stellen. Dadurch kann der Eigenverbrauch des 
PV-Stroms erhöht werden.
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46. Sind Stromspeicher wirtschaftlich?
Die Anschaffungskosten für einen Stromspeicher sind derzeit noch sehr 
hoch, sodass eine Wirtschaftlichkeit unter Umständen nicht gegeben ist. 
Möglicherweise können zusätzliche Förderprogramme genutzt werden, um 
die Anschaffungskosten zu senken. Der nachträgliche Einbau eines Strom-
speichers kann sich lohnen, wenn der Trend anhält, dass die Speichersysteme 
günstiger werden und die Strompreise steigen. 

3.6. Blitz- und Brandschutz

47. Ist eine Blitzschutzanlage notwendig?
Eine wichtige Rolle im vorbeugenden Brandschutz spielt der Blitzschutz. 
Daher ist schon bei der Planung einer PV-Anlage der Blitzschutz (Blitzschutz-
fachkraft) einzubeziehen. Hierbei wird zwischen dem inneren und äußeren 
Blitzschutz unterschieden. 

Der äußere Blitzschutz dient vorrangig dem Schutz des gesamten Gebäudes 
durch eine Blitzschutzanlage (umgangssprachlich Blitzableiter) bestehend 
aus Blitzfangeinrichtung, Ableitungen und der Erdungsanlage. 

Der innere Blitzschutz umfasst den Schutz der Komponenten. Die Modulrahmen 
und das Gestell koppelt man hierbei mit der Erdung des Gebäudes. Ebenfalls 
kommen Überspannungsschutzgeräte (SPD) auf der Gleichspannungsseite 
zum Einsatz [8].

48. Geht eine erhöhte Blitzschlaggefahr durch die 
 PV-Anlage aus?
Die unmittelbare Blitzschlaggefahr erhöht sich nicht durch die Installation einer 
PV-Anlage. Stromleitfähige (z. B. metallische) Unterkonstruktionsschienen 
werden mit der vorhandenen Blitzableitung verbunden. Dadurch kommt es 
nicht zu Spannungsüberschlägen und Funkenbildung. 

49. Geht von PV-Anlagen eine erhöhte Brandlast aus?
Die Brandlast wird durch PV-Anlagen nicht erhöht.

50. Darf man brennende Gebäude, die mit einer 
 PV-Anlagen ausgestattet sind löschen?
Brennende Gebäude sind zu löschen. Der grundsätzliche Löschauftrag der 
Feuerwehren gilt auch für Gebäude mit PV-Anlagen.

51. Welche Brandschutzvorkehrungen gibt es?
Entsprechend Normen sind die Kabel mit Brandschottungen (z. B. Wickel-
brandschott) auszustatten. Dadurch werden bei einem Brandfall für einen 
gewissen Zeitraum die Flammen an der Ausbreitung gehindert. Die einzelnen 
Bauteile müssen darüber hinaus zusätzliche Anforderungen an den Brand-
schutz einhalten. Zum Beispiel dürfen Wechselrichter nicht an brennbaren 
Materialien angebracht werden. Zusätzlich ist eine Berücksichtigung von 
Brandabschnitten der PV-Anlage auf dem Dach von Vorteil.
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52. Welches Vorgehen ist bei einem Brand mit einem 
Wechselrichter auf dem Dach einzuhalten? 
Sollte es zu einem Brandfall kommen, wird der Hausanschluss durch die 
Feuerwehr abgeschaltet. Dadurch wird das gesamte Haus bis unters Dach 
spannungsfrei. 

53. Was ist bei den Brandschutzvorkehrungen zu 
 berücksichtigen, wenn sich der Wechselrichter im Keller 
befindet?
Befindet sich der Wechselrichter im Gebäude weit entfernt von der PV-Anlage, 
etwa im Keller, dann sind die Gleichspannungssolarkabel durch eine feuerwi-
derstandsfähige Verlegung (z. B. feuerfester Schacht) zum Wechselrichter zu 
führen. Ebenfalls ist an der PV-Anlage ein DC-Notschalter (Feuerwehrschalter) 
zur Stromunterbrechung vorzusehen. DC-Notschalter sind mit einer Fernbe-
tätigung auszustatten, sodass im Brandfall die Unterbrechung des Stroms 
aus sicherer Entfernung erfolgen kann.

54. Ist ein Feuerwehrschalter (DC-Notschalter) 
 verpflichtend?
Es soll unbedingt vermieden werden, dass sich im Brandfall noch spannungs-
führende Leitungen im Gebäude befinden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
sich der Wechselrichter im Keller befindet, anstatt direkt bei der PV-Anlage. In 
dieser Konstellation führen die Gleichstromkabel vom Dach bis in den Keller 
und stehen unter Spannung, sobald die PV-Anlage Strom produziert. 

55. Was für Vorkehrungen gibt es gegen Kabelbrand auf 
der Anlage?
Überspannungen werden mittels Überspannungsableiter zur Erdung abgeleitet. 
Durch Überspannung hervorgerufene Kabelbrände treten dadurch nicht auf.

56. Wie wird die Feuerwehr auf das Vorhandensein 
 einer PV-Anlage hingewiesen?
PV-Anlagen-Hinweisschilder sind an allen Eingängen von Gebäuden, Hausan-
schlussräumen und Dachausgängen, die zur PV-Anlage führen, vorzusehen. 
Darüber hinaus ist ein „Übersichtsplan für Einsatzkräfte“ sinnvoll, um die 
Verkabelung spannungsführender Leitungen und Objekte zu erkennen. Der 
Anlagenplan und der Übersichtsplan sollten im Hausanschlusskasten verwahrt 
werden [8].

57. Welche Abstände müssen bei Brandwänden 
 eingehalten werden?
Die Bauordnung legt grundsätzlich einen Abstand zur Brandwand von 1,25 
Metern fest. Jedoch kann der Abstand auf 0,5 Meter reduziert werden, wenn 
eine Abweichung nach § 69 HBauO beantragt wird [9].

Für weiterführende Informationen siehe: FAQ zu § 30 HBauO - Dächer.
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58. Welche Anforderungen sind bei  Brandabschottungen 
einzuhalten?
Die technischen Regelwerke sind für die Verwendung von Brandabschottungen 
zu beachten. Durch Brandabschottung wird ein Ausbreiten von Kabelbränden 
unterbunden.

59. Sind besondere Sicherheitsanforderungen an Solar-
stromspeicher zu berücksichtigen?
Solarstromspeicher sind nur eingeschränkt abschaltbar. Dadurch gelten für 
diese bei Löscheinsätzen die gleichen Sicherheitsanforderungen wie im Nie-
derspannungsbereich. Durch Schäden am Speicher besteht zudem die Gefahr, 
dass giftige und ätzende Stoffe austreten, die mit Löschwasser reagieren 
können. Räume mit Stromspeichern sollten gut belüftet sein.

60. Wo kann ich weiterführende Information hinsicht-
lich Brand- und Blitzschutz bekommen?
Eine gute Quelle für Informationen zu Brandwänden ist der FAQ zu § 30 
HBauO - Dächer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Detaillierte 
Informationen zu Brandschutzvorkehrungen können aus der Broschüre „Brand-
schutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen“ 
entnommen werden. 

3.7. PV-Ready für Neubauten und Gebäudesanierungen

61. Was bedeutet PV-Ready?
PV-Ready bedeutet, dass eine nachträgliche Montage und Anschluss einer 
PV-Anlage ohne großen Aufwand möglich sind. Die hierzu vorzusehenden 
bauseitigen Maßnahmen sind vorgesehen.

62. Welche vorbereitenden Maßnahmen können die 
nachträgliche Installation einer PV-Anlage vereinfachen?
Hilfreiche Maßnahmen für eine nachträgliche Installation sind beispielsweise, 
wenn Kabeltrassen vom Dach bis zum Elektrohausanschluss bereits vorgesehen 
werden oder wenn bei Dachdeckarbeiten Kabeldurchführungen (Schwanenhals) 
mit beauftragt werden.

63. Welche Lastreserven muss das Dach für eine 
 PV-Anlage vorhalten?
Die Montage von PV-Modulen auf Flachdächern wird in der Regel mit durch-
dringungsfreien und ballastoptimierten Trägersystemen realisiert. Das Ge-
samtgewicht inklusive Modul (12 kg / m²), Trägersystem (13 kg / m²) und 
Ballastierung beläuft sich auf mindestens 25 bis 35 kg / m². Bei Gründächern 
gelten andere Regelungen, die hier nicht berücksichtigt sind. Für weiterfüh-
rende Informationen siehe Kapitel Gründach.
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64. Was ist noch zu beachten?
Für Wartungsarbeiten ist ein Dachausstieg mit einer Mindestlänge von 1,2 
Metern zu berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ersatzteile ohne 
Kran oder Schräglastenaufzug auf das Dach gebracht werden können.

4. Gründach

65. Welche Typen von Gründächern werden unterschie-
den und kann man diese mit PV-Anlagen kombinieren?
Die Begrünung von Gründächern wird in intensiv und extensiv unterschieden: 

 � Intensive Begrünung oder Dachgärten haben meistens eine aufwendige 
Begrünung, die viel Pflege bedarf wie Rückschnitt, Bewässerung und düngen. 

 � Extensive Begrünung lässt sich leicht realisieren und hat eine geringe 
Bauhöhe von sechs bis fünfzehn Zentimetern. Sie ist pflegeleicht und be-
nötigt keine zusätzliche Bewässerung. Extensive Dachbegrünungen haben 
eine geringe Wuchshöhe und eignen sich dadurch für eine Kombination 
mit PV-Anlagen. Das Flächengewicht liegt zwischen 50 und 150 kg / m².

Gründächer kann man ebenfalls noch dahin unterscheiden, ob eine Retenti-
onsfunktion vorliegt. Mit Retentionsfunktion ausgeführte Dächer speichern 
das Regenwasser und geben es über Verdunstung wieder ab. Abhängig von 
ihrer Dicke kann dadurch ein Dach als unversiegelte Fläche bewertet werden.

Weiterführende Informationen zu Begrünungsarten sind in der Handreichung 
zur Pflege und Wartung von Dachbegrünung zu finden.

66. Was ist bei PV-Anlagen auf Gründächern zu  beachten?
Damit ein optimales Ergebnis erzielt werden kann, sind eine gemeinsame Pla-
nung von Gründach und PV-Anlage und eine enge Abstimmung der Gewerke 
Voraussetzung. Am besten interdisziplinär, mit Landschaftsarchitekt:innen und 
Anlagenbauer:innen oder mit Fachfirmen, die auf diese Kombination spezia-
lisiert sind. Als Trägerkonstruktion für die Module kommen auflastgehaltene 
Solar-Gründach-Systeme zum Einsatz, die die Dachbegrünung als Ballastie-
rung nutzen und ohne Dachdurchdringung auskommen. Ebenfalls werden 
die PV-Module mit größerem Abstand zum Dach als üblich montiert, um der 
Begrünung mehr Licht zu geben und eine Verschattung der Module durch die 
Pflanzen zu verhindern. Entsprechend ergeben sich höhere Windbelastungen 
und dadurch eine schwerere Ballastierung, für die das Dach ausgelegt sein 
muss. Weiterführende Informationen sind in der Broschüre Dachbegrünung 
Leitfaden zur Planung zu finden.
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67. Wie kann man eine Verschattung der Solarmodule 
durch die Begrünung vermeiden.
Um Verschattungen der Solar-Module durch zu hohe Pflanzen zu vermeiden, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten:

 �  Ein ausreichend großer Abstand zwischen Substratoberfläche und Mo-
dulunterkante von mindestens 20 cm. Je nach gewählter Pflanzenauswahl 
sollte der Abstand ggf. größer sein. Abstände von mindestens 30 cm haben 
sich bewährt.

 �  Verwendung geeigneter Pflanzen mit niedrigem Wuchs von maximal 
15–20 cm und dichtem Flächenschluss, damit die Solar-Module nicht 
verschattet werden. Niedrige, schattenverträgliche Pflanzenarten mit 
hohem Deckungsgrad unter den Solar-Modulen hemmen das Aufkommen 
unerwünschten Fremdbewuchses.

 �  Evtl. Anlage eines Kiesstreifens vor den Solar-Modulen, um die Pflanzenent-
wicklung einzuschränken und bei Bedarf einfacher pflegen zu können oder 
Auslegen von Betonplatten vor den Solar-Modulen, um Pflanzenaufwuchs 
zu vermeiden. Gleichzeitig können die verlegten Platten als Wartungswege 
dienen.

 �  Geringe Substrathöhe (von etwa 5–8 cm) vor den Solar-Modulen, um 
höherwüchsige Arten auszuschließen. Bei ballastierten Systemen ist die 
benötigte Mindestauflast zur Standsicherung zu beachten.

 

Abbildung 5: Schematische Grafik Solaranlagen und Dachbegrünung  
© BUKEA/Nicole Pfoser

68. Benötigen PV-Anlagen auf Gründächern mehr 
Platz?
Damit die Pflanzen gepflegt und die PV-Anlage gewartet werden kann sind 
Wartungswege und Absturzsicherungen vorzusehen. Es ist auf einen aus-
reichenden Abstand zum Dachrand und der Modulreihen untereinander zu 
achten (je nach Ausrichtung mindestens 50–80 cm). Kabel und weitere zur 
Solaranlage gehörende Bauteile sind so zu montieren, dass z. B. Pflanzen-
schnitt problemlos möglich ist.
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69. Ist eine nachträgliche Installation von PV-Anlagen 
auf Gründächern möglich?
Eine nachträgliche Montage einer PV-Anlage auf einem Gründach ist nicht 
empfehlenswert, da eine nachträglich montierte Unterkonstruktion in der 
Regel sehr flach über der Gründachfläche liegt. Hierdurch entstehen eine 
starke Verschattung und ggf. auch ein Bewuchs der Kabel, was die Pflege 
des Gründaches stark erschwert.

70. Welche Auswirkungen haben Gründächer auf den 
PV-Ertrag und die Haltbarkeit der Dachabdichtung?
Bei steigenden Temperaturen der Module sinken der Wirkungsgrad und da-
durch auch die Erträge. Eine Dachbegrünung sorgt hingegen für eine nied-
rigere Umgebungstemperatur auf dem Dach und somit auch für geringere 
Modultemperaturen, was wiederum höhere Erträge ermöglicht. 

Durch eine Dachbegrünung wird die Dachabdichtung vor UV-Belastung, Tem-
peraturextremen, Witterungseinflüssen und Hagelschlag geschützt und hält 
doppelt so lange wie ohne Gründach, etwa 40 bis 50 Jahre.

5. Gestaltungsmöglichkeiten

Heutzutage ist der Einbau von Photovoltaikmodulen nicht nur auf das Dach oder 
die Freifläche beschränkt, auch die Fassade selbst dient immer öfter als Fläche für 
PV-Module. Dadurch werden diese noch stärker in die Planung und das Design des 
Gebäudes integriert.

Alle Möglichkeiten zu benennen sprengt den Rahmen dieses Leitfadens. Nachfol-
gend wird eine kleine Auswahl verschiedener Möglichkeiten zur Verwendung von 
Photovoltaik im Gebäudebereich gegeben.

71. Was sind Blindmodule?
Verschattete Bereiche, wie zum Beispiel neben Gauben, werden normalerwei-
se nicht mit PV-Modulen belegt. Dadurch kann es dazu kommen, dass sich 
auf dem Dach eine unschöne Verteilung der Module ergibt. Hier besteht die 
Möglichkeit, Blindmodule (Glasscheiben die optisch wie PV-Module aussehen) 
einzusetzen. Dadurch ist eine gleichmäßige Optik der PV-Anlage erzielbar.

72. Welche gestalterischen Möglichkeiten gibt es noch 
bei Satteldächern?
Bei Satteldächern gibt es In-Dach-Module, diese sind anstelle von Auf-Dach-
Modulen in die Dachhaut integriert. Diese Module müssen die gleichen An-
forderungen wie die Dachhaut erfüllen. In-Dach-Anlagen wirken aufgrund der 
eingelassenen Bauweise ästhetischer.
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73. Wer trägt die Mehrkosten für eine anspruchsvollere 
Gestaltung?
Die zusätzlichen Kosten sind von den Auftraggebenden zu tragen. Wie die 
Mehrkosten zu leisten sind, ist im Rahmen der Planung und Vertragsbespre-
chung mit den Auftragnehmenden zu klären.

6. Betriebsführung und Wartung

74. Wer stellt sicher, dass die PV-Anlage einwandfrei 
funktioniert?
Die einwandfreie Funktionsfähigkeit der PV-Anlage wird durch den Betreiber 
der PV-Anlage sichergestellt. Dies kann ein beauftragtes Unternehmen, der 
Gebäudeeigentümer oder der Gebäudenutzer selbst sein. 

75. Was ist Bestandteil der Betriebsführung?
Die PV-Anlagen müssen professionell überwacht und gemäß den technischen 
Vorgaben und Richtlinien gewartet und geprüft werden. Die Betriebsführung 
umfasst: Netzanmeldung, Wartung, Instandhaltung sowie Datenfernüberwa-
chung und Monitoring.

76. Wie kann ich eine defekte Solarstromanlage oder 
ein defektes Modul erkennen?
Leistungsverluste sind ein erstes Anzeichen für einen Fehler in der Anlage. 
Defekte oder beschädigte Bauteile können hierfür verantwortlich sein. Per 
Fernüberwachung lässt sich die Leistung überprüfen. Bei Bedarf kann Fach-
personal vor Ort die Ursache ermitteln und eine entsprechende Reparatur 
veranlassen. Im Rahmen der regelmäßigen Inspektionen können äußerliche 
Defekte ebenfalls erkannt werden.

77. Inwiefern spielt der Einsatz von Drohnen für die 
PV-Anlage eine Rolle?
Aktuell werden Drohnen kaum für die Überprüfung von Anlagen eingesetzt. 
Jedoch stellen diese eine einfache, ungefährliche und kostengünstige Alter-
native zur Begehung der Anlage dar, um diese auf Funktionsfähigkeit und 
Schäden zu überprüfen. Dabei überfliegt die Drohne die PV-Anlage, um mittels 
Thermografie Schäden einfach zu erkennen.

Eine Auswertung erfolgt durch technisches Personal in der Regel im Live-
Modus, sodass keine Aufnahmen gespeichert werden. Falls durch einen anderen 
Einsatz der Drohne, z. B. zur Werbefotografie Bildmaterial erzeugt werden 
sollte, wird natürlich zuvor eine Genehmigung eingeholt, oder falls Menschen 
erkennbar sind, diese unkenntlich gemacht.

In jedem Fall erfolgt im Vorfeld eine Abstimmung mit der gebäudenutzenden 
Partei. Der Einsatz von Drohnen kann natürlich auch von dieser oder den 
Liegenschaftsbesitzenden untersagt werden.
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78. Wer reinigt die PV-Module und befreit sie von 
Schnee?
Aufgrund der Neigung der Module entsteht bei Regen ein selbstreinigender 
Effekt. Sollte eine Reinigung dennoch erforderlich sein, würde dies durch den 
Betreiber der PV-Anlage veranlasst werden. 

Eine Befreiung der Module von Schnee erfolgt in der Regel nicht, da dies auf-
grund der geringen Einstrahlungen im Winter nicht wirtschaftlich ist. Sollte 
eine Schneeräumung aufgrund der statischen Anforderung des Gebäudes 
notwendig sein, so liegt die Beräumung der Dachfläche von Schnee bei der 
gebäudebesitzenden Partei. 

Bei einer Ost-West-Ausrichtung der Module auf einem Flachdach entstehen 
normalerweise keine erhöhten Schneelasten. Sollte eine abweichende Mo-
dulaufstellung oder -ausrichtung doch zu einer erhöhten Schneelast (z. B. 
lokale Schneeanhäufung durch Module) führen, ist die Verantwortlichkeit zur 
Räumung im Einzelfall zu vereinbaren. 

7. Wirtschaftliche Fragestellungen

7.1.	 Auslegung	und	Ertragseinflüsse	einer	PV-Anlage

79. Was ist für die Auslegung einer PV-Anlage wichtig?
Für die Auslegung einer PV-Anlage spielt das Verbrauchsverhalten in der 
Liegenschaft die wichtigste Rolle, da ein hoher Eigenverbrauch anzustreben 
ist. Dementsprechend werden die Lastprofile des Stromverbrauchs betrachtet. 
Zwei Lastprofiltypen sind hier zu unterscheiden: 

 � Bei Liegenschaften mit einem Stromverbrauch von unter 100.000 kWh 
liegen meist nur Standardlastprofile (SLP) vor. Die SLP ersetzen die nicht 
vorhandene Lastganglinie von Letztverbrauchenden durch eine errechnete, 
hinreichend genaue Prognose der Stromabnahme im Viertelstundentakt. 
SLP sind repräsentative Lastprofile, die für unterschiedliche Gruppen von 
Kundinnen und Kunden angewendet werden, bei denen jeweils ein ähnliches 
Abnahmeverhalten anzunehmen ist. 

 � Für Liegenschaften mit einem Stromverbrauch von über 100.000 kWh erfolgt 
die Verbrauchserfassung im Viertelstundentakt über eine registrierende 
Leistungsmessung (RLM). Das gibt die Möglichkeit, das Verbrauchsverhalten 
zu erkennen und dem Erzeugerlastprofil gegenüberzustellen. 

Mithilfe einer speziellen Software können daraus Eigenverbrauchsraten pro-
gnostiziert werden. Und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit wird 
die PV-Anlage vorzugsweise so ausgelegt, dass der größte Teil des erzeugten 
Stroms in der Liegenschaft direkt verbraucht wird.
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80. Wie oft arbeiten PV-Anlagen unter Volllast?
Einen Betrieb unter Volllast bzw. Nennleistung erreicht die PV-Anlage nur bei 
günstiger Sonneneinstrahlung. Das ist in Hamburg im Sommer zur Mittagszeit 
gegeben. Aufgrund der unterschiedlichen Einstrahlungsbedingungen arbeiten 
die Anlagen weniger als die Hälfte der Jahresstunden und zudem meist nur 
unter Teillast.

Der Begriff Volllaststunden ist gleichzusetzen mit dem spezifischen Ertrag 
(für weiterführende Informationen siehe Frage „Welche Faktoren beeinflussen 
den Ertrag der PV-Anlage?“). Ermittelt wird er, in dem man die in einem Jahr 
erzeugte Energie durch die Nennleistung der Anlage teilt. So kommt man in 
Hamburg auf ungefähr 800 bis 950 Volllaststunden. 

81. Warum lohnt sich eine größere Auslegung der 
 Anlage nicht, wenn bereits hohe Eigenverbrauchsraten 
vorliegen? 
Am wirtschaftlichsten ist es, hohe Eigenverbrauchsraten zu erzielen, da eine 
Einspeisung in das Netz durch die derzeit niedrige Einspeisevergütung keine 
hohe Wirtschaftlichkeit aufweist. Im Sinne der zu erreichenden Klimaschutz-
ziele sollte die nutzbare Dachfläche immer vollständig mit PV belegt werden. 

Abbildung 6: Stromverbrauch und Solarstromproduktion für eine beispiel-
hafte Schule

82. Was ist der Unterschied zwischen Autarkiegrad und 
Eigenverbrauchsrate?
Der Autarkiegrad gibt an, wie viel des benötigten Stroms im Gebäude durch 
die PV-Anlage gedeckt werden kann. Umso höher der Autarkiegrad ist, desto 
weniger Strom muss über das Netz bezogen werden.

Die Eigenverbrauchsrate zeigt an, wie viel des selbst produzierten Stroms 
unmittelbar verbraucht wird. Hohe Eigenverbrauchsraten bedeuten, dass viel 
Strom direkt genutzt wird.
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83. Welcher Aufstellwinkel ist optimal für Solarmodule 
in Hamburg?
Ein Aufstellwinkel von 40 Grad in 10 Grad Südostausrichtung ist für Hamburg 
ideal [3]. 

Um die Eigenverbrauchsquote zu steigern, werden auf Flachdächern die 
PV-Module oft in Ost-West-Ausrichtung mit einem Anstellwinkel von 10° 
bis 13°errichtet. Durch eine Ost-West-Ausrichtung sind die Mittagserträge 
zwar nicht mehr ganz so hoch, aber dafür wird die Stromproduktion über 
den Tag gleichmäßiger verteilt. Im Gegensatz zur Südostausrichtung erge-
ben sich 10 bis 20 % geringere Erträge bei gleichbleibender Modulanzahl. 
Demgegenüber steht jedoch, dass sich durch die Ost-West-Ausrichtung die 
Eigenverbrauchsrate erhöhen kann. Da bei einer Ost-West-Ausrichtung der 
Module keine gegenseitige Verschattung wie bei einer 10° Südostausrichtung 
auftritt und dadurch keine großen Modulreihenabstände eingehalten werden 
müssen, können auf einem Dach mehr Module installiert werden, was zu einem 
höheren Stromertrag führt. 

Bei der Planung der optimalen Ausrichtung und Neigung von PV-Modulen 
kann das von der Europäischen Union kostenfrei zur Verfügung stehende 
PVGIS Online Tool eine sinnvolle Hilfe sein.

84. Welcher Leistungsverlust tritt auf, wenn man den 
Neigungswinkel von 12° auf 30° erhöht?
Durch eine Erhöhung des Neigungswinkels von 12 Grad auf 30 Grad erhöht 
sich zum einen der direkte Anlagenertrag, aber auch der Selbstreinigungseffekt 
durch Niederschläge, was einen weiteren Ertragsgewinn bedeutet. 

Bei der Aufständerung von PV-Modulen auf einem Flachdach ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass die gegenseitige Verschattung bei gleichem Mo-
dulabstand zunimmt. Zudem steigen die Windlasten, weshalb die PV-Anlage 
stärker gegen Windsog gesichert (ballastiert) werden muss, was die notwendig 
vorzuhaltende Flächenlast erhöht.

85. Ist es sinnvoll den Aufstellwinkel der Module dem 
Einfallswinkel der Sonne nachzuführen, um somit den 
Ertrag zu steigern?
Es gibt zwar Systeme, die die PV-Module dem Sonnenstand entsprechend 
nachführen, jedoch sind diese meist sehr teuer und durch die elektrischen 
und beweglichen Bauteile auch sehr wartungsintensiv. Der Mehrertrag durch 
Nachführung deckt in der Regel nicht die Mehrkosten der Systeme.

86. Welche Folgen hat eine Teilverschattung der  Module?
Durch die teilweise Verschattung der Module durch Bäume, Nachbargebäude, 
Antennen etc. ist mit nicht unerheblichen Leistungseinbußen zu rechnen, da 
sich die Teilverschattung eines Moduls auf die Gesamtleistung eines ganzen 
Modulstrangs auswirkt. Mögliche Gegenmaßnahmen können sein: teilverschat-
tete Bereiche nicht mit Modulen zu bestücken, der Einsatz von Optimierern, 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_de
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die vor jedes Modul eingebaut werden oder teilverschattete Module zu einem 
eigenen String zusammenzufügen.

87. Welche äußeren Einflüsse haben Auswirkungen auf 
die PV-Anlage?

 �  Witterungseinflüsse wie Windlast, Schneelast und Sonneneinstrahlung
 �  Verunreinigungen wie zum Beispiel Vogelkot oder Staub. Durch den Selbst-
reinigungseffekt der Module bei Niederschlag wird dem entgegengewirkt.

 �  Die Ausrichtung der Module Richtung Sonne ist wichtig.
 �  Verschattungen sind zu vermeiden.
 �  Stark reflektierende Bauteile oder Gebäude können den Ertrag sogar 
erhöhen.

7.2. Finanzierung & Wirtschaftlichkeit

88. Ist es wirtschaftlich, den Strom vor Ort zu 
 erzeugen?
Aufgrund der steigenden Strompreise lohnt sich für eine Liegenschaft wirt-
schaftlich eine PV-Anlage. Je größer der Eigenverbrauchsanteil ist, umso 
größer sind die eingesparten Netzstromkosten. 

89. Wann fallen PV-Anlagen unter die Direktvermark-
tung? 
PV-Anlagen mit mehr als 100 kWp müssen ihren Strom direkt vermarkten, das 
bedeutet, der erzeugte Strom muss an der Börse gehandelt werden. Das hat 
zur Folge, dass der Aufwand höher wird und die Einnahmen stark schwanken 
können. Die Direktvermarktung kann an ein externes Unternehmen übertragen 
werden, das dadurch aber ebenfalls an den Einnahmen beteiligt wird und so 
den Gewinn zusätzlich schmälert. 

90. Darf der Strom einer PV-Anlage nach dem 
Gebäude energiegesetz (GEG) angerechnet werden?
Der durch eine PV-Anlage produzierte Strom kann nach § 23 GEG von dem in 

§ 21 GEG errechneten Jahres-Primärenergiebedarf abgezogen werden. Hier 
ist zu beachten, dass der erzeugte Strom vorrangig selbst genutzt wird und 
nur der überschüssige Strom ins Netz eingespeist wird. Die Berechnung des 
monatlichen Ertrags erfolgt über § 23 Absatz 4 GEG. 

91. Was ist vorgesehen, wenn der Stromverbrauch der 
Einrichtung höher ist als der „produzierte“ PV-Strom?
Im Normalfall ist der gesamte Strombezug einer Liegenschaft höher als der 
produzierte Strom. Die Differenz zwischen Gesamtbezug und produziertem 
Verbrauch wird ganz normal aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen.
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92. Kann der Strom vollumfänglich ins Netz gespeist 
und vergütet werden?
Prinzipiell ist eine vollständige Netzeinspeisung möglich, sofern das Stromnetz 
zu keinem Zeitpunkt überlastet ist. Nach dem EEG 2023 kann der Netzbetreiber 
die Einspeisung des Stroms aus den PV-Anlagen in das Niederspannungsnetz 
im Falle einer Netzüberlastung reduzieren, siehe dazu auch Frage 93.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es wesentlich sinnvoller, den Strom in der Lie-
genschaft selbst zu verbrauchen und nur den Anteil, der nicht genutzt werden 
kann, in das Netz einzuspeisen.

93. Wann ist das Einspeisemanagement gefordert?
Entsprechend § 9 Absatz 2 EEG 2023 gibt es für unterschiedlich große 
Anlagen verschiedene Anforderungen für ein intelligentes Messsystem [10]:

 � Ab einer Anlagengröße von 100 kWp wird ein Einspeisemanagementsystem 
verpflichtend. Dadurch wird es den Netzbetreibenden ermöglicht, die Ist-
Einspeisung abzurufen, die Anlage zu drosseln oder vom Netz zu nehmen, 
um die Netzstabilität gewährleisten zu können. Dies ist nötig, wenn zu 
einem Zeitpunkt mehr Energie ins Netz eingespeist wird, als abgenommen 
werden kann. Ein Einspeisemanagementsystem ermöglicht zudem eine 
genauere Überwachung der Anlage. 

 � Für Anlagen größer 25 kWp und kleiner 100 kWp ist ein System vorzusehen, 
damit eine Reduzierung der Anlagenleistung durch die Netzbetreibenden 
ermöglicht wird.

 � Bei Anlagen bis 25 kWp sind derzeit keine Anforderungen vorgesehen.

94. Welche Finanzierungs- und Betreibermodelle gibt es?
Neben dem PV-Stromliefermodell, das in der Regel gewählt wird, besteht auch 
die Möglichkeit eines PV-Anlagen-Pachtmodells, in dem die stromletztver-
brauchende Partei auch Betreiber:in der PV-Anlage ist. Für weiterführende 
Informationen siehe Kapitel Vertragsmodelle.

Ein weiteres Modell, das Mieterstrommodell, ist bei öffentlichen Liegenschaften 
in der Regel nicht möglich, da es sich meist nicht um Wohngebäude handelt.

Ebenfalls besteht weiterhin die Möglichkeit, die PV-Anlage selbst zu finan-
zieren und zu betreiben.

95. Ist weiterhin eine Eigenfinanzierung einer 
 PV-Anlage möglich?
Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit, eine PV-Anlage selbst 
zu finanzieren und zu betreiben. Dadurch trägt die Gebäudebesitzenden / 
-nutzenden auch das gesamte Risiko.
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8.  Vertragliche und verwaltungstypische 
Fragestellungen 

8.1. Inhouse-Vergabe an die HAMBURG ENERGIE Solar GmbH (HES)
Die HAMBURG ENERGIE Solar GmbH errichtet und betreibt seit über 10 Jahren 
Solaranlagen in der Hansestadt. Als städtisches Unternehmen steht HAMBURG 
ENERGIE Solar unkompliziert für eine In-House-Vergabe allen städtischen Liegen-
schaften, Schulen und Behörden zur Verfügung.

96. Was bedeutet Inhouse-Vergabe?
Bei einer Inhouse-Vergabe spricht man von der Vergabe eines Auftrags an 
eine öffentliche Gesellschaft, ohne eine öffentliche Ausschreibung durchführen 
zu müssen. Hierbei ist wichtig, dass die beauftragte Gesellschaft von dersel-
ben Gebietskörperschaft kontrolliert wird. Das heißt, dass der Auftrag von 
der Freien und Hansestadt Hamburg an die Freie und Hansestadt Hamburg 
vergeben wird.

97. Kann die HAMBURG ENERGIE Solar GmbH direkt 
 beauftragt werden?
Die HES kann von sämtlichen öffentlichen Auftraggebern der Freien und Han-
sestadt Hamburg direkt beauftragt werden. Dafür ist entsprechend § 108 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung keine öffentliche Ausschreibung 
erforderlich.

98. Welche Vorteile ergeben sich durch die Inhouse- 
Vergabe?
Durch eine Inhouse-Vergabe lässt sich der zeitintensive Ausschreibungs- und 
Planungsaufwand vermeiden.
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99. Wie ist der Ablauf von der ersten Kontaktaufnahme 
bis zur Inbetriebnahme?

 

8.2. Vertragsmodelle

100. Welche Modelle eignen sich für PV-Anlagen auf 
öffent lichen Gebäuden?
Verschiedene Vertragsmodelle können für die Umsetzung einer PV-Anlage 
auf dem öffentlichen Gebäude infrage kommen. In dieser Broschüre wird 
der Fokus auf das Modell der PV-Stromlieferung gelegt, da dies ohne ge-
werbesteuerliche Einschränkungen für die auftraggebende Partei umgesetzt 
werden kann. Aufgrund des Wegfalls der EEG-Umlage stellt sich das Modell 
der Stromlieferung wirtschaftlich dem Pachtmodell gleich. Außerdem ist es 
für die auftraggebende Partei die komfortabelste Lösung.

Der Vollständigkeit halber wird in der folgenden Frage das Vertragsmodell 
PV-Pachtvertrag / PV-Anlagen-Miete kurz erläutert.

101. Was bedeutet das Modell PV-Pachtvertrag / 
 PV-Anlagen-Miete?
Das beauftragte Unternehmen errichtet die PV-Anlage auf dem Dach und 
verpachtet sie für ein ertragsunabhängiges Nutzungsentgelt an die Auftrag-
gebenden (Grundstücks-/Gebäudeeigentümer:in/-nutzer:in). Hier werden die 
Auftraggebenden zu Anlagenbetreibenden und damit auch gewerbe- und 
umsatzsteuerpflichtig. Ebenfalls tragen diese das Ertragsrisiko. 

Bei dem Pachtmodell bleiben das Anlagenpachtentgelt und das Dachnutzungs-
entgelt über die gesamte Vertragslaufzeit konstant. Nur das Betriebsführungs-
entgelt unterliegt einer Preisänderung auf Grundlage der Inflationsentwicklung 
des Statistischen Bundesamtes. Rückblickend auf die letzten 10 Jahre lag die 
Preissteigerung für Teile des Betriebsführungsentgeltes bei rund 2 % pro Jahr.
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4. Phase

5. Phase

6. Phase

7. Phase

Kontaktaufnahme und Übermittelung von Informationen zum 
Objekt (Erfassungsbogen)

Vorprüfung durch HES

Vorplanung zur Ermittlung eines indikativen Angebots

Entwurfsplanung erfolgt nach Freigabe durch den Auftraggeber, mit 
der alle techn. Fragestellungen beantwortet wer-den

Vertragsabschluss – Dachnutzungsvertrag und PV-Stromliefervertrag 
werden geschlossen, Installationszeitraum wird fixiert

Vergabe und Bau

Inbetriebnahme und Lieferbeginn
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Die Kosten einer kWh Solarstrom ergeben sich aus den jährlichen Pachtkosten 
zzgl. möglicher Betriebskosten geteilt durch die jährlich erzeugte Strommen-
ge. Das Ergebnis lässt sich dann in ct/kWh umrechnen. Je mehr die Sonne 
scheint, desto geringer fallen die Kosten pro kWh aus.

102. Wer trägt die Kosten, wenn bei einer Dachsanie-
rung die Anlage vom Dach abgebaut und wiederaufge-
baut werden muss?
Fallen während der Vertragslaufzeit notwendige Dachsanierungen an, küm-
mert sich der / die Anlagenbetreibende um den sachgerechten Ab- und 
Wiederaufbau. Die hierbei entstandenen Kosten tragen die Auftraggebenden 
(Grundstücks-/Gebäudeeigentümer:in/-nutzer:in).

Zur Risikominimierung erfolgt vorab eine Dachbegehung mit Begutachtung, 
ob die Dachfläche für die Errichtung einer PV-Anlage geeignet ist. Diese 
schließt jedoch nicht aus, dass nach 10 Jahren eine Dachsanierung vonnöten 
ist, die mit der Belegung durch die PV-Anlage nicht im Zusammenhang steht. 
Die Kosten für den Abbau und Aufbau der Anlage sind gegenüber den Sa-
nierungskosten jedoch gering. Letztendlich müssen immer die Grundstücks-/
Gebäudebesitzenden entscheiden, ob sie das Risiko tragen möchten.

103. Wem gehört die Anlage?
Die Anlage bleibt im Besitz des anlagenbetreibenden Unternehmens (z. B. HES).

104. Wer trägt die Kosten, wenn durch die Anlage 
Schäden an der Gebäudesubstanz entstehen?
Können entstandene Schäden eindeutig der PV-Anlage zugeordnet werden, 
dann haftet anlagenbetreibende Unternehmen (z. B. HES) für diese Schäden.

105. Ist eine Inhouse-Vergabe mit dem Vergabegesetz 
und der Landeshaushaltsordnung vereinbar?
Generell kann die HES von sämtlichen öffentlichen Auftraggebenden der 
Freien und Hansestadt Hamburg beauftragt werden. Dafür ist entsprechend 
§ 108 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung keine öffentliche 
Ausschreibung erforderlich. (Für weiterführende Informationen siehe Kapitel 
Inhouse-Vergabe an die HAMBURG ENERGIE Solar GmbH.)

8.3.  Benötigte Daten bei Netzanschlüssen mit registrierender 
 Leistungsmessung

106. Was ist die maximale Netzanschlussleistung?
Die maximale Netzanschlussleistung ist die absolute Leistung, die von den 
dahinterliegenden Liegenschaften (Verbrauchende) vom Stromnetz bezogen 
werden kann. Wie hoch die maximale Netzanschlussleistung ist, lässt sich 
meistens aus dem Netzanschlussvertrag entnehmen, der dem Anschluss-
nehmer (Eigentümer:in des Objekts) vorliegen sollte. Falls diese nicht aus 
dem Vertrag hervorgeht, kann die Eigentümerin oder der Eigentümer bei der 
Stromnetz Hamburg GmbH den Wert abfragen. 
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107. Was sind Abschaltvereinbarungen mit dem oder 
der Netzbetreiber:in? 
Die Abschaltvereinbarungen haben ihre Grundlage in § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Hierbei handelt es sich um vertrag-
lich vereinbarte ab- und zuschaltbare Lasten, die mit den Netzbetreibenden 
geschlossen wurden. Das bedeutet, falls die Sicherheit oder Zuverlässigkeit 
des Elektrizitätsversorgungssystems gefährdet oder gestört sein sollte, kann 
die Netzbetreiberin oder der Netzbetreiber zur Netzstabilität auf ab- oder 
zuschaltbare Leistung zurückgreifen.

108. Was sind ¼ h–Messwerte?
Durch die registrierende Leistungsmessung werden die Strombedarfe an der 
Messstelle im Viertelstundenrhythmus erfasst. Dadurch kann das Lastprofil 
tages- und jahreszeitenabhängig aufgeschlüsselt werden und so der Eigen-
verbrauchsanteil genauer ermittelt werden. Die Messwerte können beim 
Stromversorgungsunternehmen angefragt werden.

8.4.	 Nutzungsüberlassungsvertrag	für	die	Dachflächen

109. Was regelt der Nutzungsüberlassungsvertrag?
Im Rahmen des Nutzungsüberlassungsvertrags überlässt die Gebäudeeigen-
tümerin oder der Gebäudeeigentümer für einen symbolischen Wert das Dach 
dem PV-Anlagen bauenden Unternehmen. 

110. Wie hoch ist das Nutzungsentgelt für die Dach-
flächenpacht?
Normalerweise beläuft sich die Pacht der Dachfläche auf einen symbolischen 
Betrag (ca. 100 €/a), der jährlich an die verpachtende Liegenschaft gezahlt 
wird. Ein höherer Pachtzins ist nicht empfehlenswert, da sich dadurch das 
Entgelt für den von der PV-Anlage erzeugten Strom erhöhen würde.

111. Ist eine Dachpachtvergabe auch ohne 
 Ausschreibung möglich?
Da eine Dachpacht keine Beschaffung darstellt, ist diese ohne Ausschreibung 
möglich.

112. Wie lang ist die Mindestvertragslaufzeit bei einem 
Nutzungsüberlassungsvertrag?
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahme-
jahres mit der Option, den Nutzungsüberlassungsvertrag um zwei mal fünf 
Jahre zu verlängern.

113. Wie entwickelt sich die Dachflächenpacht im 
 Vergleich zu den Strompreisen?
Das Dachnutzungsentgelt bleibt über die gesamte Vertragslaufzeit konstant. 
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8.5. PV-Stromliefervertrag beispielhaft mit HES 

114. Was regelt der Stromliefervertrag?
Über den Stromliefervertrag wird festgehalten, dass die HES das mit der PV-
Anlage bestückte Gebäude mit dem PV-Strom versorgt.

115. Wer sind die Vertragspartner:innen des 
 PV-Stromliefer vertrags
Vertragspartner:innen sind die HES und die Nutzerin oder der Nutzer des 
Gebäudes das mit der PV-Anlage bestückt werden soll. Dadurch entfällt die 
Stromsteuer für den von der PV-Anlage an das Gebäude gelieferten Strom.

116. Kann eine PV-Anlage im Rahmen des Stromliefer-
modells auch auf einem angemieteten Gebäude errichtet 
werden?
Ein Nutzungsüberlassungsvertrag stellt keine Vergabe dar, daher kann dieser 
Vertrag auch mit privaten Gebäudeeigentümern:innen geschlossen werden. 
Der eigentliche Stromliefervertrag wird zwischen der HES und den Gebäude-
nutzenden einer öffentlichen Gesellschaft / Einrichtung geschlossen.

117. Wie ist der Stromliefervertrag aufgebaut?
Der Vertrag hat mehrere Bestandteile. Neben den allgemeinen Regelungen 
zur Lieferung (Basisvertrag) beinhaltet er individuelle Vereinbarungen u. a. 
zur Liefermenge, -preis und Vertragslaufzeit.

118. Welche Wirtschaftlichkeitskriterien müssen erfüllt 
 werden?
Grundlegend wird angestrebt, dass die Stromkosten durch die PV-Anlage 
niedriger ausfallen als der jetzige Strompreis. Das bedeutet, dass die erzeugte 
und selbst verbrauchte/gelieferte PV-Strommenge günstiger wird, als dies im 
Moment der Fall ist. Sollte eine Einsparung nicht möglich sein, bietet die HES 
an, mithilfe von einmaligen Investitionszuschüssen durch die Auftraggebenden 
den PV-Stromlieferpreis zu senken. 

Der Zuschuss kann in Zukunft durch die Einsparungen des PV-Stroms im Ver-
gleich zu den steigenden Netz-Strompreisen, die anhand statistischer Daten 
zur Strompreisentwicklung sehr wahrscheinlich sind, refinanziert werden.

Ob eine Refinanzierung innerhalb weniger Jahre gelingt, ist nicht garantiert. 
Es ist ebenso möglich, dass mit einem stetig steigenden Strompreis eine 
Wirtschaftlichkeit erst nach über 10 Jahren eintritt, was aber angesichts der 
historischen Preisentwicklung als eher unwahrscheinlich gilt.
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119. Mit welchen PV-Stromkosten ist zu rechnen?
Die Höhe des PV-Stromlieferpreises pro gelieferte Kilowattstunde ist sehr 
vom Projekt abhängig und wird durch folgende Faktoren positiv beeinflusst: 
eine hohe Lieferquote, Anlagengröße und Einfachheit der Installation. Die HES 
kalkuliert auf diesen Annahmen und der angestrebten Vertragslaufzeit einen 
individuellen PV-Stromlieferpreis, der dann auch über die gesamte Vertrags-
laufzeit konstant gehalten werden kann. Für weiterführende Informationen 
siehe Kapitel Wirtschaftliche Fragestellungen.

120. Wie ist die Kostenstruktur bei einem 
 PV-Liefervertrag?
Die Kostenstruktur für die PV-Stromlieferung ist vergleichbar mit der einer 
Belieferung aus dem Netz. Es gibt einen Grundpreis, in dem Kosten für Mes-
sung und Abrechnung enthalten sind und einen Arbeitspreis, der die Strom-
gestehungskosten (Investitions- und Betriebskosten) abbildet.

In begrenzten Ausnahmefällen kann es notwendig sein, dass zum Beginn der 
PV-Lieferung ein einmaliger, individueller Baukostenzuschuss von den Auftrag-
gebenden entrichtet werden muss, um einen gewünschten PV-Stromlieferpreis 
realisieren zu können.

121. Wer übernimmt die Investitionskosten und die 
laufenden Betriebskosten?
Bei einem PV-Stromliefervertrag übernimmt die HES die einmaligen Investi-
tionskosten und die laufenden Betriebskosten.

122. Wie lange ist die Laufzeit des PV-Stromliefer-
vertrags?
Im Rahmen eines Beratungsgesprächs mit der HES wird die Vertragslaufzeit 
unter Berücksichtigung des Wunschs der Kundin und des Kunden individuell 
vereinbart. 

123. Wie lang ist die Amortisationszeit einer Anlage?
Bei einem PV-Stromliefermodell investieren die Grundstücks- oder Gebäude-
besitzenden nicht selbst in die Anlage. Dadurch gibt es in dem Sinne keine 
Amortisationszeit bei dem Modell. 

Die Kosteneinsparungen durch geringere Netzstromkosten sind den entspre-
chenden PV-Lieferstromkosten entgegenzustellen. In diesen Modellen rentiert 
sich die Anlage in den meisten Fällen ab dem ersten Jahr.

Wenn die Grundstücks- oder Gebäudebesitzenden selbst investieren, liegen 
übliche Amortisationszeiten bei 12 bis 18 Jahren. Jedoch sind pauschale Amor-
tisationszeiten schwer abzuschätzen, da diese wesentlich von der jährlichen 
Einstrahlung, dem Eigenverbrauch und den Installationskosten abhängen.
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124. Was müssen Kundinnen und Kunden an Informa-
tionen bei Vertragsabschluss leisten?
Vor Vertragsabschluss ist die Kundin, der Kunde aufgefordert, HES den his-
torischen Strombedarf der Abnahmestelle mitzuteilen und, soweit bereits 
bekannt, die Mitteilung zukünftiger Änderungen diesbezüglich. 

125. Was geschieht nach der Erstlaufzeit des 
Stromliefer vertrags?
Sofern der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt wird, verlängert sich dieser 
um jeweils zwei weitere Jahre. 

Sollte der Vertrag gekündigt werden und es zu keiner neuen vertraglichen 
Regelung zwischen den Parteien kommen, kann theoretisch der von der PV-
Anlage erzeugte Strom in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist 
und vermarktet werden. 

Gemäß Präambel des Nutzungsüberlassungsvertrags wird jedoch eine Vorort-
Abnahme priorisiert.

126. Wer kümmert sich um die EEG-Vergütung und 
Abrechnung gegenüber den Stromnetzbetreibenden?
Da sich die PV-Anlage im Eigentum der HES befindet und auch von ihr be-
trieben wird, erfolgen auch diese Aufgaben in der Verantwortung der HES.

127. Wie verhält es sich, wenn die Liegenschaft ggfls. 
aufgrund von Renovierungsmaßnahmen am Gebäude 
weniger PV-Strom abnimmt als erwartet/vereinbart?
Sollte ein solcher Fall abzusehen sein, dann können dafür entsprechende 
Regelungen im Vertrag mit aufgenommen werden oder die PV-Anlage bereits 
auf den absehbaren Strombedarf hin ausgelegt werden. Eine niedrigere Lie-
ferquote kann zu einem höheren PV-Strompreis führen.

128. Welche Mitteilungspflicht haben die Kundinnen 
und Kunden (Nutzer:in, Gebäudeeigentümer:in) gegen-
über HES bei Umbauten oder Renovierungen, wenn sich 
dadurch der Strombedarf temporär ändert? 
Sollten die Maßnahmen bereits während der Vertragsphase geplant sein, sind 
diese HES mitzuteilen, sodass dies im Vertrag berücksichtigt werden kann. 

Sollten ungeplante Umbauten oder Renovierungen während der Vertragslaufzeit 
stattfinden, sind diese umgehend mit HES zu kommunizieren. Die Informati-
onen über Art und Umfang der Bedarfsänderung, ab wann diese gilt, für wie 
lange diese anhält und wie viel Strom mehr oder weniger als prognostiziert 
abgenommen wird, sind mitzuteilen. Die Mitteilungspflichten entstehen insbe-
sondere aus dem Nutzungsüberlassungsvertrag, damit dadurch notwendige 
Umbauarbeiten an der PV-Anlage frühzeitig berücksichtigt werden können.
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129. Welche Folgen hat es, wenn während der 
 Vertragslaufzeit die Abnahmemenge der Kundin, des 
Kunden dauerhaft sinkt oder steigt?
Dies hängt vom Umfang und der Dauer ab sowie von den individuell gestal-
teten Vertragsbedingungen. 

130. Welche Aufgaben ergeben sich, wenn während der 
Vertragslaufzeit die Abnahmemenge der Kundin oder 
des Kunden dauerhaft sinkt oder steigt?
Die Kundin oder der Kunde hat entsprechende Mitwirkungspflichten in Be-
zug auf die Ermittlung des historischen Strombedarfs und in Bezug auf die 
Mitteilung zukünftiger Änderungen diesbezüglich.

131. Fallen Kosten durch den PV-Liefervertrag an, 
wenn die Anlage aufgrund einer Dachsanierung nicht 
einsatzbereit ist?
Dies hängt von den individuellen Vertragsregelungen ab. In der Regel wird ein 
Grundpreis vereinbart, der Kosten für Messung, Abrechnung etc. abdeckt. Da 
z. B. Messung und Abrechnung auch im Jahr einer Dachsanierung erfolgen, 
fallen dort weiterhin Kosten an. 

Der Hauptanteil der Kosten entsteht aber durch die Lieferung von Solarstrom. 
Wenn der Vertrag keine Mindestabnahme vorsieht und die Sanierung nur 
über einen kurzen, branchenüblichen Zeitraum erfolgt, dann fallen neben der 
Grundgebühr keine weiteren Kosten durch den Liefervertrag an.

132. Wer trägt die Kosten, wenn die Anlage ausfällt 
und  keinen Ertrag erzielt?
Das Kostenrisiko im Rahmen des Betriebs der PV-Anlage liegt aufseiten der 
Anlagenbesitzenden, also bei der HES.

8.6. Verwaltungsinterne Prozesse bei öffentlichen Unternehmen

133. Ist es angedacht, diese Verträge für alle infrage 
kommenden Objekte abzuschließen, oder soll jede Fach-
vermögensträgerin und jeder Fachvermögensträger 
Einzelverträge abschließen?
Für jedes Projekt sind Einzelnutzungsverträge für die Dachflächen abzu-
schließen. Mit mehreren städtischen objektverwaltenden Unternehmen (u. a. 
Schulbau Hamburg und Sprinkenhof GmbH) wurden Rahmenverträge ge-
schlossen, auf die sich der dann jeweilige Einzelnutzungsvertrag bezieht. Ein 
PV-Stromliefervertrag ist für jede Lieferstelle einzeln abzuschließen, da es 
sich um Individualverträge handelt.
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134. Bin ich verpflichtet eine Photovoltaikanlage auf 
meinem Dach zu errichten?
Eine Verpflichtung, eine PV-Anlage zu installieren, besteht entsprechend § 16 
HmbKliSchG nur, wenn es sich um einen Neubau handelt oder die Dachhaut 
des Gebäudes erneuert wird. Die Pflicht entfällt zusätzlich, wenn die Erfüllung 
anderen öffentlich-rechtlichen-Pflichten widerspricht, im Einzelfall technisch 
unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

Ebenfalls erlischt die Pflicht, wenn anstelle einer PV-Anlage eine Solarther-
mieanlage installiert wird.

Bei Neubauten sollte bereits im Vorfeld beachtet werden, dass schon während 
dem Bau die nötige Infrastruktur berücksichtigt wird. 

8.7. Steuerrechtliche Auswirkungen für die Liegenschaften

135. Welche steuerrechtlichen Auswirkungen hat eine 
PV-Anlage?
Für das Modell Stromlieferung ergeben sich keine speziellen steuerrechtlichen 
Auswirkungen für die Liegenschaft, da hier im Grunde ein typischer Strom-
liefervertrag vorliegt. Die üblichen Preisbestandteile gelten auch für diese 
Art des Strombezugs. Da die Nutzer:innen des Gebäudes mit der PV-Anlage 
auch üblicherweise die PV-Stromkunden sind, entfällt für den Bezug des PV-
Stroms die Stromsteuer.

8.8. Anmeldung der PV-Anlage

136. Ist eine PV-Anlage genehmigungspflichtig?
Siehe Kapitel 2, Genehmigungen zum Bau einer PV-Anlage.

137. Wer führt die notwendigen Anmeldungen durch?
Die erforderlichen Anmeldungen werden von der HES durchgeführt.
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9. Mythen und Irrtümer über Solarenergie

Dieses Kapitel dreht sich um die bekanntesten Mythen der Solarenergie. Viele My-
then entstehen aufgrund von Halbwissen oder Falschinformationen, denen wir hier 
auf den Grund gehen wollen.

Mythos 1: „Die Feuerwehr löscht Gebäude mit PV-Anlagen nicht 
und lässt diese kontrolliert abbrennen“
Eine Solaranlage kontrolliert abbrennen zu lassen und keinen Löschversuch zu 
unternehmen, ist strafbar. Für PV-Anlagen gilt wie für alles andere auch der grund-
sätzliche Löschauftrag der Feuerwehr.

Mythos 2: „PV rechnet sich doch nicht“
Das stimmt so pauschal nicht. Zurückzuführen ist diese Behauptung zum Teil 
noch auf die Verunsicherung der Branche und viele Firmenschließungen im Jahr 
2012, die sowohl durch Förderkürzungen als auch durch massive Konkurrenz aus 
dem Ausland ausgelöst wurden. Durch die Förderung des EEG und die Einsparung 
von Stromkosten durch die Eigennutzung des selbst erzeugten Solarstroms wird 
eine Solarstromanlage wieder wirtschaftlicher. Die Investitionen einer PV-Anlage 
amortisieren sich innerhalb eines Förderzeitraumes von 20 Jahren. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Investitionskosten im Rahmen liegen und die Anlage eine gute 
Performance Ratio hat (wenig Ausfälle und Verschattung, gute Ausrichtung). Nach 
der Amortisationszeit liefert die Anlage fast kostenlosen Strom.

Mythos 3: „Auf denkmalgeschützten Gebäuden dürfen keine 
 PV-Anlagen errichtet werden“
Eine generelle Aussage kann hierzu nicht getroffen werden. Es handelt sich beim 
Denkmalschutz immer um Einzelfallentscheidungen. Für eine erfolgreiche Genehmigung 
ist es wichtig, die Denkmalschutzbehörde frühzeitig in die Planung einzubeziehen. 
Je nach Gebäude kann es für eine Genehmigung beispielsweise ausreichen, die PV-
Anlage auf der straßenabgewandten Seite zu errichten oder bei Flachdächern die 
Aufständerung ohne Dachdurchdringung durchzuführen.
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Mythos 4: „Die Herstellung eines PV-Moduls benötigt mehr  Energie, 
als es danach erzeugen kann.“
Das ist falsch. Die sogenannte energetische Amortisationszeit gibt an, nach wie 
vielen Jahren oder Monaten eine Anlage so viel Energie produziert hat, wie für die 
Produktion der Anlage selbst aufgewendet wurde. Diese Zeitspanne variiert mit der 
verwendeten Technologie und dem Ertrag der Anlage. Typische Werte für Deutsch-
land liegen je nach Technologie zwischen 1,5 und 3,5 Jahren. Bei einer Lebensdauer 
von 25 Jahren kann eine PV-Anlage also deutlich mehr Energie produzieren, als für 
ihre Herstellung aufgewendet wurde.

Mythos 5: „PV-Module gehören auf den Sondermüll“
PV-Module sind kein Sondermüll, sondern sind wie andere Elektro- und Elektro-
nikgeräte zu entsorgen. Das Recycling von Modulen ist durch die EU-Richtlinie 
WEEE-2002/96/EG festgelegt. Zudem fordert die EU, dass mindestens 80 % aller 
verkauften Module recycelt werden. Während die gängigen mono- und polykristallinen 
Module keine Giftstoffe enthalten, wird bei einigen Dünnschichtmodulen Cadmium 
eingesetzt, das als giftig eingestuft wird. 
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